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Schweizerische

^Jehrer-Ieitung.
Organ des schweizerischen Lehrervereins.

IkI. «SIii-K. SamStag, den 17. März 1866. MI.
Erscheint jeden SamStag. — AbonnemeneSpreiK: iährlich A Fr. 2N Ron. franko durch bjx ganze Schweiz. — Insertions-
gebühr! Die gcs»al»ene Petitzeil« II« Rv. <1 Kr. oder «/z Sqr.« — Einsendungen fur die Redaktion sind an Seminardlrektor

Redsamen in Areuzlingen, At Thurqail, Anzeigen an den Verleger, z, Feierabend IN Krenzlingen, zn -rrefsiren.

Zustand des Mimarschutwesens

im Tesstn.
(Von F in F.)

Dieser ennetbergische, von einer intelligenten

Bevölkerung bewohnte, an Naturschönheiten so

reiche, fruchtbare Bruderkanton hat seit 30 Iah-
ren im höhern wie im niedern Schulwesen so an-

erkenncnswerthe Fortschritte gemacht, daß es sich

wohl der Mühe lohnt, hier ein Bild zu geben

von dem heutigen Zustand desselliez,, wie eS sich

uns gestaltet hat, an der Hand deS Rechenschafts-

berichtes des StaatSratheS vom Jahr 1864 und

der im selben Jahr zusammengestellten Samm-

lung der Schulgesetze. Diese Fortschritte sind um
so lobenswerther, wenn man die topographische

Beschaffenheit des Landes in Betracht zieht mit
seinen zahlreichen in Ebenen, Thalern und auf
Bergen zerstreuten Dörfern, und es sagt daher der

Berichtmit Recht, daßzum guten Erfolge des Volks.

Unterrichtes jenes Netz guter Straßen nicht wenig

beiträgt, welches die Entfernungen vergessen läßt.

Seit 1836 hat sich die Zahl der Primarschü-
ler nahezu verdoppelt, da in jenem Jahr der

Rechenschaftsbericht 3289 Primarschüler aufweist,

während der heutige eine Zahl von 16,204 erzeigt

und nur noch 595 Kinder „des Brodes der Er-
zichung" entbehren, ein Uebclstand, dem abzuhel-

fen den Gemeinden und dem Jnspektorate sehr ans

Herz gelegt wird. Der Elementarunterricht wird
besorgt von 217 Lehrerinnen und 244 Lehrern,

420 weltsichen und 41 geistlichen. Nimmt man
die Zahl der tessinischcn Bevölkerung auf 116,000

Einwohner an, so kommt auf je 252 Einwoh-
ner eine Volksschule, ein sehr günstiges Verhältniß.
Von 461 Schulen haben 219 eine Schulzeit von 6
Monaten im Jahr, 20 von 7, 32 von 8, 21 von 9

und169 vonlOMonaten. Die tägliche Unterrichts-
zeit ist eine vierstündige für 55 Schulen, eine

fünfstündige für 118 und eine sechsstündige für
288 Schulen. Diese verschiedene jährliche Schul-
und tägliche Unterrichtszeit wird abhängen von
der Lage und Natur der Gegenden, von der Be-
schäftigung der Bevölkerung mit Ackerbau, Hir-
tenleben, Gewerben, welche einen zeitweiligen Auf-
enthalt in der Fremde nöthig machen u. dgl. Ge-
meinden mit 500 Einwohnern müssen wenigstens
2 Schulen haben, seien es solche, wo der Unter-
richt für Knaben und Mädchen gemeinschaftlich

ist, oder solche, wo beide Geschlechter getrennt
sind. In Bezug auf das Lehrpersonal bestimmt
das Gesetz Folgendes: Gemischte Schulen, wenn
sie obere und untere Abtheilung umfassen, können

von Lehrern oder Lehrerinnen versehen werden;
in Knabenschulen mit bloß oberer Abtheilung
unterrichten bloß Lehrer, in Mädchenschulen mit
bloß oberer Abtheilung bloß Lehrerinnen. Wenn
eine Schule mehr als 60 Schüler zählt, ist die

Gemeinde gehalten, einen Hülfslchrer anzu-
stellen, oder, noch besser, sie in zwei Schulen zu
trennen. Die Primarschulfächer sind ungefähr
dieselben, wie bei uns, nur in der obern Ablhei-
lung für Knaben werden auch Ackerbaukunde und

Kenntniß der bürgerlichen Pflichten und Rechte,

der wichtigsten Bestimmungen der kantonalen und

Bundesverfassung, in den beiden Abtheilungen

für Mädchen weibliche Arbeiten und Hauswirth-
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sckaftskunde gelehrt. Der Schulbesuch des KindeS

dauert vom 6. bis 14. Altersjahrc.
Zwei Einrichtungen, welche wir diesseits der

Berge gar nicht oder nur kheilweise kennen, sind

die Klc inkindcrasyle und d ie Volkszeichnungsschulcn.

Die öffentlicke Wohlthätigkeit ei richtete bis jetzt

Anstalten jener Art in Lugano, Locarno, Belln-

zona und Tester ete, von denen die 3 ersten zusammen

199 Kinder aufnahmen Dieselben erhalten vom
Staate eine jäh> liche Geldunterstützung und stehen

unter seiner Aufsicht. ZcichnungSschulcn, welche ein

jedes Kind, das 9 Jahre alt ist, schreiben und

lesen kann und die 4 Grundrechnungen versteht,

gegen ein Schulgeld von höchstens 7 Fr. besuchen

darf, bestehen 8, in jedem Distrikt 1; diese Schu-

Icn wurden von 408 Schülern besucht.

Auch für Wiederholungsschulen ist gesorgt, und

diese zerfallen: 1) in Sonntagsschulen mit obli-

gatorischenr Besuch und zwei Stunden Unterrichts-

zeit im Winter, 3 im Sommer; 2) in Abend-

schulen bloß für Knaben im Winter und mit 1

bis 2 Stunden Unterrichtszeit. Die Schüler zah-

len ein kleines Schulgeld; den Unterricht über-

nimmt der Ortsschullehrer gegen eine Entschädi-

gung.
Ob den Primärschulen und theilweise noch als

Abschluß zu denselben gehörend stehen die höhern

Volksschulen, wo neben den Fächern der obern

Abtheilung der Primärschule vorzüglich auch sran-

zvsische Sprache und Buchhaltung gelehrt wer-

den und zu deren Besuch das zurückgelegte 9. Alters-
jähr berechtign Solcher Schulen giebt es für Kna-
ben 12, von denen 5 mit den 3 Gymnasien und

Industrieschulen ve, bunden sind, und 3 für Mäd-
chen; diese letzter» sollen aber nach dem neuen

Schulgesetze auf wenigstens 8 anwachsen, für jeden

Distrikt eine. Diese höhern Knabenschulen haben

2 Jahreskurse und sind zugleich auch Vorderes-

tungsschulen für die Gymnasien und Jndustrieschu-

len; die höhernMädckenschulen enthalten 4 Jahres-
kurse. Die Schülerzahl der 7 von den Gymnasien

getrennten hkhern Volksschulen für Knaben betrug
258, die der 3 höhern Mädchenschulen 99.

Um wenigstens noch in wenigen Worten der

höher» Bildungsaustalten des Dessin zu crwäh-

neu, bemerken wir, daß es 5 Gymnasien besitzt

mit 4jährigcn literarisch-ind.istriellcn nno 4jäh-
rigen Sprachkursen und endlich ein kantonales

Lyzeum mit zweijährigem technischen nnd zwei-
jährigem philosophischen Kurse. Der Wunsch
des Erziehungsralhcs gebt dahin, es möchte der

technische Kurs zn einem 3jährigen c, hoben werden.

Die Schülerwhl dieser 6 Anstalten betrug 373.
Privaischuten, die aber der Beaufsichtigung des

Siaaies unterliegen, bestehen für Knaben 2 mit
97 Schülern, für Mädchen 3 mit 107 Schülerinnen.

Zum Schlüsse noch ein Wort über die Ausbil-
dung der Volksscbullehi er und ihre materielle Stel-
lung. Seit 1837 wurden zu jenem Zwecke fast
alle Zahre 2monatliche BildungSkurse abgehalten;
es findet aber der Erziehungsrath dieses Institut
ungenügend für eine tüchtige Lehrerbildung und
en.psiehlt mit aller Wärme die G nndnng eines

Lehrerseminars. Sollte die Ausführung dieses

Wunsches »och länger aus sich warten lassen, ver-
langt er, es sollen die Lehraiulskandiaaten beiderlei

Geschlechts ;wei solcherKurse nach einander besuchen,

und es soll ihnen ein strenges Vo>era»ien abge-

nommen we-den. Der 'etzte Bildnngskw s wurde
1864 in Beilinzona abgehalten und zählte 126

Theilnehmer, 66 männliche und60 weibliche, theils
aktive Lehrer,llreilsLehranttskanSidaten. Erwürbe
geleitet von einem D 'cktor, 2 Professoren und
einer Leyre in und e rstelle nach dem Urtheile
der Inspektoren für die kurze Zeit seür betriedi-

gende Erfolge. Um diesen Bildungski» s mitmachen

zu dürfe», bedarf es des zurückgelegten 16. Al-
rersjahres nno dcS vorherigen erfolgreichen Be-
suches einer böh.rn Volks- oder Industrieschule.

Der Staat s tzte zur Unterstützung dieses Kurses
eine» Beitrag von Fr. 4500 aus.

Die Wahl der Vclksschullehrer geschieht durch
die Gem inderäthe für 4 Jahre ans daS Wahl-
fähigkeitszcugniß des BildnrigSknrses hin. Ueber

die Lehrerbesoldungcn gelten folgende Bestimmn»-

gen: i) Für eine Gemeinde nute, 300Einwohnttn
und mit weniger als 40 Schulkinder» beträgt die

Lehrer besoldn»»; Fr. 300 b's 400; 2) für eine Gc»
meinde von 300 bis 400 Einwohnern und mit
35 bis 50 Schulkindern Fr. 350 bis 450; 3)
für eine Gemeinde von 400 bis 500 Einwohnern
und mit 45 bis 60 Schulkindern Fr. 400 bis 500;
4) für eine Gemeinde von 500 bis 600 Ein-
wohnern und mit 50 und mehr Schulkindern Fr.
450 bis 600. Die Besoldung der Lehrerinnen

darf um ein Fünftel kleiner sein, als die der Lehrer.



Dcs Vergleichs wegen fügen wir die Lehrcrbe-

soldungen der höhern Schulen bei. Lyzeallehrer

erhalten 1600—2000 Fr., Gymnasiallehrer 1100

bis 1600 Fr., Lehrer an Aeichnungsschulen 1000

bis 1400 Fr.: Lehrer an höhern Volksschulen

900 bis 1300 Fr., Lehrerinnen an höhcrn Volks-

schulen 500 bis 800 Fr. Auf daS Maximum
der Besoldung berechtigen 16 Dienstjähre.

Wir bitten »in Entschuldigung, wenn vielleicht
da und dort ein Punkt unklar geblieben ist, was

leichtmöglich, wenn man das Material ans Schrif«
ten zusammenlesen muß und nicht durch direkte

Anschauung genau kennt.

Koch ein Wort zur Kolksabstim-
mung vom 14. Januar.

(Bon I. St
Nachdem ein Korrespondent in Nro. 9 der

L. Ztg. einige treffliche Gedanken über die neue-

sten politischen Angelegenheiten unseres Landes

ausgesprochen, so wagt es auch ein zweiter, seine

Zurückhaltung auszugeben, um schon oft Gedach-

tes vor die Oeffentlichkeit zu bringen.
Das Schicksal der neuesten Bundesverfassungs-

revision ist allbekannt; die Zeitungsschreiber zcr-
brachen sich beinahe den Kopf, indem sie nach den

Ursachen grübelten, welche die eine Partei zur
Annahme nnd die andere zur Verwerfung der

neuen Versafsunqsartikel bestimmen mochten. Die
Minderheit glaubt, es habe der Meh'heit des

Volkes an Sachkenntniß, a a politischer Reife und

an Zutrauen zu sen Gesetzgebern gefehlt. Die
Mehrheit hat nach einem alten Sprichwort ge-

handelt: „Ein Spatz in der Hand ist bester,

als zwei auf dem Dache " „Wir bleiben beim

Alten; denn es kommt nichts Besseres nach."
Diese Abneigung gegen Neuerungen kann nun
keineswegs mit Federkielen weggestrichen werden;
eS bedarf dazu anderer Mittel. Soll eine neue

Verfassung dem Volke belieben, so muß nothwen-

dig ein anderer Weg eingeschlagen werden; denn

eiu mißtrauisches Volk kauft gewiß keine «Katze

im Sacke.» Man darf dem Volke niemals etwas

anbieten, worüber es nicht im Klaren ist; sonst

ergeht es dem Gesetzgeber wie jenem Bräutigam,
der seine Braut dadurch überraschen wollte, daß

«r ihr eine in zahllose Papierstücke eingehüllte,

8Z

goldene Uhr überreichte. Die Braut öffnete miß-
iranisch den großen Papieibgllen undwarf ein Blatt
nach dem andern weg; endlich, als immer nichts

Werthvolles zum Vorschein kommen wollte, gîeng

ihr die Geduld aus; sie glaub e. es sei nur ein

Scherz nnd warf das klein gewordene Paket

sammt Inhalt — zum Fenster hinaus auf's Stra-
ßenpflaster. Bestürzt sprang der Bräutigam mit
einem Schrei des Entsetzeus hinaus und hob die

zertrümmerte Uhr wieder auf: er machte aber in
seinem Leben kein solches Experiment mehr. —
Ganz ähnlich gieng es an manchen Orten mit den

neuen Verfassungs-Artikeln; sie wurden aus Miß-
trauen und Unkenntniß verworfen und aus den

Trümmern wurde nur ein Uhrenrad gerettet.
Sollen wir deßhalb das Volk anklagen? Dieses
ist weder so unreif, wie die Minorität glaubt,
noch so reif, wie die Führer der Majorität wähnen.

Das Volk will belehrt sein; darin liegt
der Schlüssel zu jenem räthselhaften Abstimmung?-
ergebniß. Die allgemeine Volksbildung der neu-
ern Zeit hat hauptsächlich die Wirkung gehabt,
daß die Volksmasie sowohl in religiöser als auch

in politischer Beziehung vom Wunder- und Au-
toritätsglauben abgefallen ist, und daß dieselbe

nur dasjenige auf- und annimmt, was für sie

klar, wahr und überzeugend ist. So unangenehm
auch dieser Zustand für manche ergrauten Häup-
ter sein mag, er läßt sich nun einmal bei fort-
schreitender Volksbildung nicht mehr ändern. Da-
r!n liegt ein wichtiger Fingerzeig für die Gesetz-

geber, welchen Weg die eidgenössische Politik ein-

zuschlagen habe, wenn ein wirklich gutes Grund-
gesetz vom Volke angenommen werden soll; dieser

Weg heißt „Belehrung der Volksmaste." Aber
schon hören wir von unsern Juristen ein Gemur-
mel und die Gesetzgeber schütteln ihre ehrwürdi-
gen Häupter; denn das ist eine harte Nuß, wer

mag sie knacken! Und dennoch war es derselbe

Weg, auf welchem auch die so liebgewordene Ver-
fastung von 1840 freudige Aufnahme fand. DaS

Volk wurde belehrt durch die geschichtlichen Er-
eigniste in den dreißiger und vierziger Jahren,
durch zahlreiche Volksversammlunge», durch Volks»

und Schützenfeste; tüchtige Volksmänner traten

nicht bloß in Rathssälen, sondern unter Umftän-
den in Wirthshäusern nnd Straßen auf, um jede

Gelegenheit zur Bolksbelehrung zu benutzen; daS
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Volk wurde seiner alten durchlöcherten Verfassung

satt und reif zur Annahme einer neuen und des-

seien. Nun aber heutzutage: Wo sind die jun-
gen, rüstigen, muthigen Volksmänner, die sich

nicht schämen, auch kräftig einzugreifen in das

lahm gewordene Getriebe unseres politischen Le-

benS? Wo sind jene tapferen Eidgenossen, die

Vergnügen, Privatinteressen, Gut und Blut auf

dein Altare deS Vaterlandes opfern? Möchten sich

die Söhne ihrer Väter würdig zeigen und sich des

unwissenden Volkes annehmen; sie werden ein

fruchtbares Feld kultiviren und schöne Früchte

ernten.

Man ist nur zu geneigt, diese politische Un-
reise unseres Volkes auf Rechnung der allgemei-

neu Volksbildung zu setzen.^Sollte vielleicht etwas

Wahres daran sein? Wir pauken unsern Schü-

lern ein: Geschichte und Geographie von Chine-
sen und Japanesen, von Kaffern und Buschmän-

nern, von Indianern und Botokuden; wir belehren

unsere Jugend über das Leben und die Natur-
triebe der Thiere, über die Znsammensetzung der

Pflanzen und Mineralien; ja wir demonstriren

ihnen die UmlaufSgesetzc der Himmelskörper und

wie viele Löcher der Mond habe: aber wir finden
es nicht der Mühe werth, die Kinder über unsern

Staatshaushalt und über unsere oberste Staats-
Verfassung zu belehren; wir begnügen uns, ihnen

einige Bruchstücke von Revolutionen und Schlach-

ten zu erzählen; das genügt!? „Unsere Kinder

sollen keine Advokaten werden !" DaS gewiß nicht;
aber vernünftige Republikaner sollten sie doch ein-

mal sein; das wird man zugeben. Die Volks-

führer heißen zwar das Volk „souverain"; aber

welcher HohnI^Ein Souverain ohne Kenntniß
seines StaatSorganismuS ist ähnlich einem Gö-
tzen, den jeder Verständige mit Verachtung und

Spott betrachtet. Darum sei unser Grundsatz:
„Durch Licht zum Recht und zur Freiheit fürs
Vaterland!"

Dieses Ziel werden wir nur dann erreichen,

wenn nicht bloß die Volksschule ihr Möglichstes
dazu beiträgt, sondern wenn auch die Votksver-
treter jeden Ranges als politische Volkslehrer und

Volkserzieher sich hingeben; wenn höhere Volks-
schulen und die verschiedenen Vereine an dieser

Erziehung mithelfen; wenn Männer wie z. B.
ein Landammann Vigier, Sarcr, ein Ständerath

Häberlin, Welti und andere sich gedrungen fühl-
ten, eine populäre Schrift über „Rechte und Frei»
heiten" eines freien Volkes herauszugeben; dann

hätten unsere Abgeordnelen in Bern bald nicht
mehr den Verdruß, umsonst wichtige Verbefserun«

gen angestrebt zu haben. Auch in diesem Ge-
biete muß endlich ein Schritt vorwärts gethan

werden; möge dies ein Thema für den schweizc-'
rischen Lehrerverein werden!

Anm. d. Re d. Eine dritte Einsendung ver-
wandten Inhaltes glauben wir hicmit verdankend
bei Seite legen zu sollen, indem wir aus dersel-
ben nur einen bisher noch nicht ausgesprochenen,
fürchic AgitalionSkantone freilich nicht sehr schmei-
chelhaften Gedanken hervorheben und das Ur-
theil über die Richtigkeit der Beobachtung dein
Leser überlassen. Es meint nämlich unser dritter
Korrespondent, Ausnahmen im einzelnen zugege-
den, sei doch im allgemeinen die Verwerfung der
neuen VerfassungSartikel da am leichtesten erfolgt,
wo vor 1—g Dezennien oder bis heute für das
Schulwesen am wenigsten gethan worden, während
anderwärts, wie in Zürich, Solothurn und andern
Kantonen, wo man seit den 3t)er Jahren die
Fahne der Jugend- und Volksbildung hoch hielt,
die große Majorirät und insbesondere auch die
jüngere Generation, welche schon aus der neuen
Volksschule hervorgegangen, in den Reihen der
Annehmenden gestanden. — Daß ma» auch bei
solchem Anlaß nach den Wirkungen und Früch-
ten der Schulbildung fragt und die Schule selber
darüber nachdenkt, was zu thun sei, finden wir
übrigens nicht nur begreiflich, sondern erkennen
darin ein gutes Zeichen ; doch wird man auf der
andern Seite zugeben, daß in solchen Dingen
neben der Schule noch ganz andere Faktoren mit»
wirken und insbesondere bei der letzten Abstim-
mung mitgewirkt haben, welche der Schule weder

zum Verdienst noch zum Vorwurf gereichen.

Schulnachrichten.
Zürich. (Korr.) In der letzten Sitzung des Gr.

Rathes wurde es von gewisser Seite als eine

Art Ehrensache bezeichnet, daß die zürcherische

Lehrerschaft aus eine besondere Standesvertretung
in den obern Schnlbehörden auS freien Stücken

verzichte. Eine solche Ansicht ließe sich noch hören,

obgleich auch manches dagegen zu sagen wäre.

Mehr frappirt hat an manchen Orten die weitere

Behauptung, grundsätzlich sollten die Beaufstch-

tigten nie zugleich die Beaufsichtigenden sein und

darum wohl überhaupt keine Lehrer in irgend



einer Schulbehörde Sitz und Stimme haben. Ist
das nicht ein Sophisma? Ja wohl, in eigener

Sache sollte niemand, wirklich auch gar nie-
m and Richter sein. Das schließt aber noch lange

nicht aus, daß ei» Lehrer Mitglied einer Schul-
behôrde sei; wird er doch selbstverständlich in

Ausstand treten, wenn seine persönlichen Verhält-
niste zur Sprache kommen. Oder sollten wirklich
in einer kirchlichen Behörde keine Geistlichen, im

Sanilätsraths keine Aerzte, im Obergericht, so-

weit eS auch Aufsichtsbehörde ist, keine Juristen,
in Militärbehörden keine Militärs, im Großen

Rathe keine Regierungsräthe und also in Be-

zirksschulpflegen und Erziehungsrath keine Lehrer,

auch kein Scminardirektor Sitz und Stimme
haben? Bisher waren wir der Meinung, in sol-
che« Behörden sollten vor allem aus Sachver-
ständige zu treffen sein und auch von dem Aber-
glauben waren wir bis zu dieser Stunde befan-

gen, in Angelegenheiten der Schule gehören ge-
rade die Lehrer in erster Linie zu den Sachver-

ständigen, wenn gleich es oft den Anschein

hat, als ob selbst einflußreichen Ortes Vorzugs-
weise Geistliche oder Juristen für geborne Schul-
manner angesehen werden. Vielleicht aber giebt

man zu, es können doch auch Lehrer in Bc-
zirksschulpflegen und Erziehungsräthen gute

Dienste leisten und haben solche bisher wirklich
schon geleistet; aber man bezieht das dann wohl
vornehmlich auf diejenigen, welche nicht von den

Lehrern selber gewählt wurden. Die Lehrer sollen

vielleicht wählbar, aber nicht wahlberechtigt sein,

sollen nicht verstehen, diejenigen aus ihren Kolle-

gen herauszufinden, welche die Interessen der

Schule am besten zu wahren wissen. Wir zwei,
feln, ob sich das mit Thatsachen aus der Ver-
gangenheit beweisen ließe; im Gegentheil halten
wir dafür, die von der Lehrerschaft gewählten

Mitglieder des Erziehungsrathes und der Bezirks-
schulpflegen haben diesen Behörden im allgemei-

nen wohl angestanden und ihr Mandat mit Um-

ficht, Pflichttreue und Hingebung erfüllt. Wir
Wünschen keineswegs, daß die Schulbehörden aus-
schließlich oder auch nur in ihrer Mehrzahl aus
Lehrern zusammen gesetzt seien; wir anerkennen

gerne und dankbar, daß auch Nichtlehrer in diesen

Behörden der Schule große Dienste geleistet und
erinnern in dieser Beziehung nur an die Erzie-

5 hungsdircktorcn Escher, Dubs und Snter: aber

eben so entschieden müssen wir unsere Ueberzeu-

gung dahin aussprechen, daß die von der Lehrer-
schaft gewählten Mitglieder des Erziehnngsrathes
und der Bczirksschulpflegen, insbesondere in spe-

ziell pädagogischen Fragen, einen sehr heilsamen,

oft durchschlagenden Einfluß ausübten, ja daß

ohne diese „Standesvertretung" manche Frage
eine andere, und zwar kaum eine bessere Lösung

gefunden hätte. Will die zürcherische Lehrerschaft

auf ihr bisheriges Recht stillschweigend verzichten,

so mögen wir es auch leiden, indem wir nicht

pro llomo schreiben und überdies zuversichtlich

annehmen, daß auch bei einem andern Wahlmo-
dus wieder eine Anzahl Lehrer in diese Behörden

gerufen würden; aber so lange z. B. noch Geist-
liche von AmtS wegen Mitglieder oder gar Prä-
stdenlen der Schul- und Kirchenpflege find, sollte

man nicht von einem ungebührlichen Standesvor-
recht sprechen, wenn auch die Lehrer einige Mit-
glicder in den ErziehungSrath und die Bezirks-
schulpflege zu wählen haben. q.

Aargau. (Korr.) Die Abwandlung und Be-

strafung der Schulversäumnisse war einer von
den Punkten, welche in der Zahl der Fünftausend

Feuer gefangen. Das Gesetz scheint allerdings
da Ernst machen zu wollen, indem es bestimmtere

Strafen ausspricht, und der Schulpflege nur bis

auf ein gewisses Maß die Abwandlung erlaubt,
und sich dann an das Bezirksgericht wendet. Gut
ist, daß dem Gemeinderath die Vollziehung der

Strafen genommen worden; denn da wurde viel
und an vielen Orten schwer gesündigt, nament-

lich wenn Wahlen nahe bevorstunden oder mit
Gefangenschaft gestraft werden sollte, indem da

die Bequemlichkeit allzugerne das „Vollzogen" in
die Tabellen schrieb, ohne daß die Strafbaren
etwas von der Strafe erfahren. Wenn nun aber

die Gemeinderäthe in der Schulpflege sitzen, so

ist das Uebel nur aitf einen andern Ast ver-
scheucht.

Die Entschuldigungsgründe find im Reglement
dieselben, wie vor dem Gesetze, also Krankheit,
Erkrankung der Eltern, Todesfälle, Leichenbe-

gäugrnsse, Gänge zum Arzt, ungünstige Witte-

rung, gänzliche Armuth und Familienfeste. Neu

ist Hinzugekommen: .Dringende Haus- und Feld-

geschäfte." In Wirklichkeit war aber auch diese
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Art der Entschuldigung schon längst im Gebrauch,

so daß sie jetzt nur ihre Sankrion durch die Be-

Horden erfahren.
Der Lehrer darf in fraglichen Fällen erlauben,

daß das Kind von der Schule wegbleibt; es ist

dann aber der Schulpstege das Recht eingeräumt,
die angebrachten Entschuldigungen zu anerkennen

oder zu verwerfen. Das ist eine delikate Sache!

Sie kann den Lehrer auf das Eis stellen und in
Kollisionen mit den Eltern.verwickeln, indem sie

straft und die Eltern erklären, daß sie das Kind
in die Schule geschickt, wenn es vom Lehrer keine

Erlaubniß erhalten. Folgerichtig hätte der Leh-

rer die verhängte Strafe zu tragen. Diese Be-

stiinmung ist Uebcrsluß, indem daS Reglement
sagt, wie weit der Lehrer gehen darf; so aber ist
die Autorität gefährdet, und die Schulpstege kann

sich auch über das Reglement wegsetzen.

Das Reglement verlangt, daß das Schulzim-
mcr nicht zum Gcfangeuschaftslokal verwendet wer-
den soll. Das ist gut; denn da wurde die Schule
wenig zu Ehren gezogen. Branntweingcruch und
TabakSgcstank machten es oft unerträglich, ein
solches Lokal zu betreten. Soll nun der Gemeinde-

rath sein Sitzungszimmer hergeben? Er wi.d
sich bedanken. Zudem ist gar oft kein solches vor-
Handen. Es müßten also die Gemeinden Ge»

fängnissc bauen, oder die Sache beim Alten lassen.

Ein heikler Punkt!
Versäumt das Kind ohne Wissen und Willen

der Eltern die Schule, so soll eS gestraft werden.

Das ist gut. Auch ist dafür gesorgt, daß ein

Kind, wenn es den Wohnort verändert, nicht
Wochen lang aus die Schule hin sündigen kann,
wie es früher so viel vorgekommen.

Die Hauptsache aber bleibt bei Handhabung
eines fleißigen Schulbesuchs Lie'-e zur Sache,

jener hei' ige Ernst, der imponirt und auch dem

Trägsten eine Scheu vor Pflichtverletzung einflößt.
Giebt sich aber Laxheit von oben herab kund, so

wird sie nur zu bald auch unten ihre Früchte
zeitigen, und dagegen vermögen alle Gesetze und

Verordnungen nichts. ü'r.
— (Korr.) Im Erziehungsrath fand eine ernste

Debatte darüber statt, ob der Lehrer während des

Wintersemesters wöchentlich 33 oder 36 Stunden
Unterricht ertheilen soll. Hr. Hollmann wagte
alles daran, die 36 durchzusetzen.

Das Gesetz sagt: „Der Stundenplan ist also

einzurichten, daß die Schüler nicht mit zu viel
5 aufeinanderfolgenden Stunden überhäuft werden,

und jede Woche wenigstens einen halben Tag
vom Schulunterrichte frei sind."

; Er vergaß wohl, daß der Lehrer der Erholung
eben so sehr bedarf, als der Schüler. Ob das

Ziel, das der Schule vorgesteckt ist, erreicht werde,

hängt nicht allein von der Masse des Stoffes ab,
j der verarbeitet werden soll, nicht allein von den

Kenntnissen und dem Geschick des Lehrers, nicht

allein von seinem Fleiß und der großen Stun»
^ deuzahl, sondern es bildet die Rüstigkeit des Leh-

reis, seine Berufstrischc und Lehrfreudigkeit einen

wesentlichen Faktor dabei, und es ist ebenso Pflicht
des Staates, für deren Erhaltung zu sorgen, wie
den Leh, er nach dem Maß der Arbeit zu besolden.

^ Abgearbeitete und schulmnde Lehrer find auch beim
besten Willen nicht im Stande, der Schule zu

1 genügen. Hr. Rektor Meienberg verfocht darum
> ebenso entschieden die 33 Stunden. Er trug den

Sieg davon Nicht nur die Lehrerschaft, sondern

auch die Schule ist ihm dafür zu Dank vcr-
pflichtet

Wraubnutzeu. z/ Beim Lesen der Graubünd-
ner Korrespondenz in Nr. 7 d. Bl. mag es

manchem Leser wie uns ergangen sein, d. h. er

mag es für unglaublich gehalten haben, daß ein

Pfarrer Hand geboten zur Umgehung eines vom
^ Gr. Rathe erlassenen und bestätigten Gesetzes, daß

ein Pfarrer sich an die Spitze derer gestellt, die

einem armen Lehrer den sauer verdienten Wochen-

lohn von 10 Fr., sag zehn Franken, noch um za. 3

Kr. reduziren wollen. Wir können darum nicht
unterlasse», mitzutheilen, daß wir es der Mühe
werth hielten, darüber weitere Erkundigungen ein-

zuziehen und daß uns die Thatsache leider be-

stäligt wird Eine solche Handlungsweise verdient

öffentlich verurtheilt zu werden und es dürften

wohl auch politische Blätter von derartigenLorfäl-
len Notiz nehmen »nd die Verdienste dieses Pfar-

^ rers H. in T. in der Nähe von Chnr ins gehörige

- Licht setze», indem die Oeffentlichkeit das einzige

Mittel seindürste,solcheLeuteMores zukehren. Der

fromme Herr soll seine Fürsorge für daS Gedeihen

der Schule und die Umgehung des Gesetzes da-

mit rechtfertigen, daß er aus Rücksicht für das

ökonomische Wohl der Gemeinde so gehandelt
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habe. Darübe, ist uns aber bis zur Stunde

noch nichts berichtet worden, daß derselbe aus

gleicher Rücksicht auch einen Drittel seiner eigenen

Besoldung aus den Aliar der Gemeinde gelegt,

oder daß er gar ebenfalls um einen Wochenlohn

von nicht völlig 7 Franken arbeite. So was

schickt sich, wie es scheint, nur für Lehrer.

Gkar»s. Das gegenwärtige, nur 19 Pa-
ragraphcn umfassende Gesetz betreffend das Schul-
Wesen wurde von der LandSgemeindc im Jahr
1861 erlassen. Nach demselben muffen d-e Kin
der wenigstens 6 volle Jahre die Alltag- und

zwm Jahre d>e Repetirschule (zwei volle Kor mil-

tage oder einen ganzen Tag) besuchen. Jede

Gemeinde kann diese Dauer der Schnlpflichtigkeit
höher feststellen, und es sind dann solche Beschlüsse

für alle in der Gemeinde wohnenden Eltern ver-

kindlich. Der Schnleintritt kann je nach dem

Ermessen der Gemeinde jährlich ein oder zwei

Mal erfolgen, doch nur nach zurückgelegtem 6.

AllcrSjahr. Die tägliche Schulzeit beträgt für
die beiden ersten Schuljahre 4 Stunden, für die

übrigen Alltagschüler im Maximum 6 Stunden,
Unterricht in weiblichen Arbeiten und im Zur-
nen nicht inbegriffen. Die jährliche» Ferien ve-

tragen im Minimum 4, im Maximum 6 Wo»

chen. Ausnahmsweise und unter gewissen Be-

dingungen (E>höbung deS alltagschulpslichtigen

NltcrS) sind noch Halbragschulcn gestattet. Un-
regelmäßiger Schulbesuch hat Mahnung und War-

nung, da-aut Bußen von 2—4, im Wieder-

holnngsfall von 4 — 8 Fr. zur Folge. Die
Buße verhängt das Polizeigericht.

Als Lehrer kann nur angestellt werden, wer
durch eine Piürnng sich ein Wählbarkeitszeugniß
erworben. Die Anstellung erfolgt durch die Ge-

meinde für eine Amtsdauer von wenigstens
drei Jahren. Während seiner Amtsdauer kann

ein Lehrer von der Gemeinde nur entlassen wer-
den, wenn er sich schwerer Pflichtversäumniffe oder

eines ärgerlichen Lebenswandels schuldig macht
oder sich als ganz unfähig erweist. Um die Her-
anbildung tüchtiger Lehrer zu befördern, ertheilt
der Kantonsschulrath jungen Leuten, welche sich
über ihre Befähigung auszuweisen haben, ange-
messene Stipendien zum Besuch geeigneter Bil-
dungsanstalten.

Die Lehrmittel unterliegen der Genehmigung
des Kantonsschulrathes. Der Lehrplan wird vom

einzelnen Lehrer entworfen und von der GemcindS-
schulbehörde festgesetzt. Der Kantonsschulrath kann
jedoch davon Einsicht nehmen und nöthigenfalls
verbindliche Weisung zu Abänderungen desselben
ertheilen.

Die Beaufsichtigung der Schulen ist in erster
Linie Sache der Gemeindeschulpflcgen oder ana»
loger Behörden, welche kraft besonderer Stiftung
bestehen möge». Dem KäntonSschulrath steht je-
doch die Oberaufsicht zu, u»o er übt dieselbe durch
das Mittel der Schulinspektoren, welche ans sei-
neu Boischlag durch den Rath gewählt werden,
slur Hebung des Volksschulwescns durch bessere

Stellung der Lehrer, Aeusnuug der Schulgüter,
T cunung allzu großer Schulen, Einführung oder
Unterstützung des Unterrichts in weiblichen Ar-
beiten oder im Turnen, Verbesserung der Schul-
lokale u. dgl. wird dem Kantonsschutrath alljähr-
lich ein Kredit von wenigstens 6999 Fr. er-
öffnet. Ein anderweitiger, jedes Jahr im Büd-
get festzusetzender Kredit kann zur Unterstützung
von höheren Volksschulen (Real- oder Sekundär-
schulen) oder von Fortbildungsschulen für junge
Handwerker und dgl. verwendet werden. Der
Jahresbeitrag an eine Sekundärschule kann sich

auf 599 — 1999 Fr. belaufen. Im Jahr l864
beirugen die sämmtlichen Ausgaben des Kantons»
schulrathes für kantonale Schulzwecke 12,994 Fr.
Sekundärschulen besitzt der Kanton gegenwältig
8; an derjenigen in Glarus wirken 4 Haupt-
und 2 Hülfslehrer, die übrigen: in Schwanden,
Hätzingen, Linththal, Nctstal, Mollis. Näsels und
Riederurnen stehen je unter einem Lehrer.

Der Kantonallchrervercin, der sich jährlich 2
Mal versammelt, ist ein freiwilliger; es nehmen
jedoch alle Lehrer Antheil. Ans der Lehrer- Al-
terS-, Wittwen- und Waisenkaffe, zu welcher der
Beitritt ebenfalls dem freien Ermessen des ein»
zelnen anheimgestellt ist, und deren Vermögens-
bestand sich aus zirka 27,999 Fr. beläuft, erhicl-
ten im vorigen Jahr 4 alte Lehrer je 176 Fr.,
eine Wittwe mit Kindern 169 Fr., 3 kinderlose
Wittwen je 89 Fr und 4 ältere, aber noch an-
gestellte Lehrer je 88 Fr., also 8 Lehrer und 4
Wittwen zusammen 1456 Fr.

Thurgau Nach einem Beschluß des Er-
ziehungsrathes findet in der Woche vom 16—21
April in Frauenfeld nuter der Leitung des Hrn.
Prof. Dr. Schoch ein freiwilliger TurnkurS für
Primarl ehrer statt Den Theilnehmcrn wird
ein Beitrag an die Kosten in Aussicht gestellt.

OffencKorr -sp o «den». A. C. : Wird mit Dank be-
nützt- — B. und Th. : Mittheilungen aus Ihrem kantonalen
Schulleben find uns ganz erwünscht. — S-. Z. : ES ist nickt
ein Federkrieg, was wir dieSfalls befürchten; aber der Vor-
schlag dürfte bei der Ausführung ans große, wo nicht nnnber-
windliche Schwierigkeiten stoßen. Jedenfalls bedarf die Sache
weiterer Ueberleznng. Vor Mai werde» wir voranifichtiich
nicht dazu kommen, den Gegenstand öffentlich zu besprechen.
Uebrigens verdanke» wir die Anregung. — Die Foristdung
der Autobiographie in Nro. Ist folgt in nächster Nro.
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Anzeigen.
Schulpriimien.

Den Herren Lehrern und Schulvorstehern, welche im

Falle find, bei Beendigung der Schulkurse Prämien aus-

zutheilen, empfehlen wir die hiefür ganz geeignete

Zugendbibliothek
bearbeitet von schweizerischen Jugendfreunden

und herausgegeben von

5. Kettiger, F. Dota mid G. Eberhard.
Berechnet und eingetheilt sûr die verschiedenen Alters-

stufen und bei der reifere» Ingen? für beide Geschlechter,

stnd davon bis jetzt 28 Bändchen erschienen, die à Fr. t
zu haben find.

Fr. Schultheß in Zürich.

ààrfchrer-Examen.
Zum Behufe der Erwerbung eines WahlfähigkeitSzeuq-

nisses für Lehrstellen an thnrgauischen Sekundärschulen

findet Dienstag den 3. »nd Mittwoch den 4 Avril eill
Examen im Kantonsschulgebäude zu Frauen-
selb statt. Lehramtskandidaten, welche diese Prüfung

mitzumachen gedenken, haben fich spätestens bis Donners-

tag den 29. März beim Präsidenten der PrüfnngSkom-

mission. Hrn. Seminardirektor Rebsamen in Kreuz-

lingen, anzumelden.

Dem AnmcldungSschreiben, das eine kurze Darstellung
des Bildungsganges enthalten soll, find bei,»geben : Schul-

und Sittenzcugnissc. Taufschein und allsällige Belege

über praktische Lehrthätigkeit.

Frauenfeld, de» 12 März 18K6,

Seknndarschul-Jnfpektorat.

IWuskicMlc Mich.
Anmeldungen neuer Schäler für den nächsten

am 1-8. April beginnenden Jahreskurs find bis zum

März einzusenden. Die Anfnahmsprüfungen finden in

der Charwoche statt.

Rektor Zschetzsche

Die Schulgemeinde Unterstraß hat beschlossen, auf

4. Mai d. Is. für die Primärschule definitiv einen

dritten Lehrer anzustellen. Derselbe erhält vr. Jahr
tlioo Fr. fire Besoldimg, sowie freie Wohnung und

Pflanzland und falls keine Wohnung oder kein Pflanz-
land gegeben würde, eine angemessene Entschädigung.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Anmeldungen

bis 28. März Herrn Pfarrer Hausherr dahier einzu-

reichen.

Uflterstpafi den ö, März 18KE,

Ramcut der Schulpflege:
Der Akzuap:

ZMx «tyd-rknecht

Zu verkaufen:
Ein prachtvolles Clavier wird unter günstigen

Bedingungen sebr billig verkaust. sits

Offene Lehrerstelte.
Für eine KnabcnerziehnngSanstalt der Ostschweiz, ver-

bunden mit einer öffentlichen Realschule, wird ein Lehrer
gesucht, der in beiden Anstalten Unterricht zu geben und
in ersterer theilweise die Aufficht zu übernehmen hat.
Es eignet fich diese Stelle vorzüglich für einen angehen-
den Sekundarlehrer, da ihm Gelegenheit geboten wird,
fich wissenschaftlich und praktisch auszubilden.

Annicldungen mit Zeugnissen über Bildungsgang »nd
praktische Leistungen find franko an die Arreste N W.
poste restante Altstätten, Kt. St. Gallen, zu richten,
woselbst das Nähere zu vernehmen ist. sîî.ts

Im unterzeichneten Verlage erschien »nd ist in allen

Buchhandlungen zu haben, in Zürich bei Meyer L?

Zeller -

Lüden, vr, (Seminardirektorin Bremen), Leitfaden

zu einem methodischen Unterricht in der Geographie

für Bürgerschulen, mit vielen Ausgaben und Fragen

zu mündlicher und schriftlicher Lösung. II. ver-
besserte Auflage. 12'/. Bogen, g rob oder

brosch Fr. 1.
.lkartonirte »nd in Schulband gebundene Exemplare

werden gegen entsprechende Prei'serhökmng ebenfalls ge-
liefert. — D»S rasche Aufeinanderfolgen neuer Auflagen
stricht wohl am deutlichsten für die vorzügliche Brauch--
barkeir dieses Leitfadens, welche durch vielfache Einfüh-
rung in Schulen gleich bei seinem Erscheinen anerkannt
wurde und demselben eine immer weitere Verbreitung ge-
winnen half. — Denjenigen Herrn Vorstehern und Leh-

rern an Bürgerschulen, denen das Buch noch nicht bekannt

sein sollte, wird dasselbe hiermit zur Beachtung und

Prüfung angelegentlichst empfohlen.

Verlag von Ervst Fleischer, (K. Hentschel)
in Leipzig.

Bei Lehrer Hür li mau n in Rikon-Effre-
tikon (Kt. Zürich) und Lehrer Keller in Außerfihl
können bezogen werden:
63 zweistimmige Gesänge für die Primarsch île

à 30 Rpn.
43 dreistimmige Lieder für Sekundär- und Sing-

schulen ü 30 Rpn sZ.21

Berichtigung.
In Nr. 10, Seite 76, Zeile 2 der ersten

Spalte, ist statt „Fial" „Fiala" zu lesen.


	

